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VDP I Landesverband Berlin-Brandenburg e.V. I Am Zikus 3A | 10117 Berlin

Senotsvenrrroltung für Bildung, Jugend und Fomilie
Britto Mech-Borgmonn
Bernhord-Weiß-Str. 6
l0l 78 Berlin

Berlin, 10.A1.2024

Stellungnohme Verbond Deutscher Privolschulen (VDP)
Londesverbond Berlin-Brondenburg e.V.

zum Referentenentwurf der Senotsverwoltung für Bildung, Jugend und Fomilie

,,Gesetzes zur Anderung des Schulgesetzes
und weiierer Rechtsvorschriften "

Stond: 18. Dezember 2023

Sehr geehrle Domen und Henen,

der VDP Londesverbond Berlin-Brondenburg e.V. donkt der Senotsverwoltung für
Bildung, Jugend und Fomilie für die Gelegenheit der Stellungnohme zum
vorliegenden Referentenentwurf, wenngleich der Versendezeitpunkt ungewöhnlich
wenig Teit zur Durchsicht erlqubte...

Vorbemerkung

Der VDP Londesverbond Berlin-Brondenburg e.V. veriritt die lnteressen der
Bildungseinrichtungen in freier Trögerschoft in der Region Berlin-Brondenburg. Unsere
Mitglieder sind Tröger ollgemeinbildender und berufsbildender Schulen, von
Einrichtungen der Ewochsenenbildung sowie von lnstitutionen im Bereich
Arbeitsmorktdienstleistungen. Sie olle hoben sich zur Aufgobe gemocht, dos
öffentliche Bildungswesen in Berlin und Brondenburg durch innovoiive
Bildungsongeboie zu bereichern und weitezuentwickeln.
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§tellungnohme

Der VDP Berlin-Brondenburg begrüßt grundsötzlich dos Vorhoben des Berliner Senots,
dos Schulgeselz zu novellieren. Der vorgelegte Referentenentwurf ist dozu ein erster
Schritt, den in einem weiteren Schritt geplonten Anderungen explizit für Schulen in
freier Trögerschoft sehen wir erwortungsvoll entgegen.

ln dem vorgelegten Referentenentwurf nehmen wir vorob positiv zur Kennlnis die sich
wiederspiegelnden Anstrengungen, Kinder und Jugendliche mit Sprochförderbedorf
besser zu unterstÜtzen und befürworten grundsötzlich die in § 29 vorgenommene
Verlöngerungsoption des Bildungsgonges lntegrierie Berufsousbildungsvorbereitung
um ein weiteres Johr für Schülerinnen und Schüler, deren Erstsproche eine qndere oß
Deutsch ist, sowie die Ausdehnung des in § 55 Schulgesetz veronkerten
verpflichtenden Sprochförderongebots im Kitobereich.

Die in § 58 eröffnete Möglichkeit einer elektronischen Zweitschrift eines Zeugnisses
heißen wir in Anbetrocht einer fortschreitenden Digitolisierung gut.

Wir begrÜßen oußerdem ousdrücklich die in § 64 Abs. 3 Schulgeselz vorgenommene
Ausweitung der Dotenübermittlung on Ersotzschulen, mit der die Hoffnuhg ouf mehr
Rechtssicherheit und Rechtsklorheit verbunden isi.

DorÜber hinqus erlquben wir uns einzelne Anmerkungen zu ousgewöhlien Aspekten
des Schulgesefzentwurfs.

Zu 5 b) §chulbezogene Jugendsoziqlorbeil:

Die Prözisierungen des § 5b lösen den Widerspruch zum §4 SGB Vlll leider unseres
Erochtens nicht ouf. Dort heißt es im Abs. 2, doss die öffentliche Jugendhilfe von
Moßnohmen obzusehen hot, wenn Tröger der freien Jugendhilfe zur Verfügung
stehen. Durch die ousschließliche Vergobe von Mitteln für die ,,öffenfliäheÄ
Schuliröger" werden Schulen in freier Trögerschoft benochteiligt. Die Monifestotion,
dqss diese Leistung quch durch schuleigenes Personol erbrocht werden können, führt
die Finonzierung der Schulsoziolqrbeit zumindest finonziell in die lntronsporenz.

Zu § 41 ff. Schulpflicht (hier I l. Pftichtschutjohr)

Ein elftes Pflichtschuljohr konn fÜr den Übergong von der Schule in ein eigenstöndiges
und selbstverontwortetes berufliches Leben für junge Menschen hilfreich säin.
lnsofern sollten ous unserer Sichi die MÖglichkeiien dozu flexibler und plurolistischer
ousgestoltet sein. lnsgesomf erscheinen die immer strengere und diffizilere Definition
von Schulpflicht und ihren Befreiungsiotbestönden nicht wirklich proktikobel. Bereits
heute wissen wir, doss mon sich durch bloßes Ummelden in ein onderes Bundeslond
selbst bei Grundschulkindern schnell der Schulpflicht entziehen konn.
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Zu § 101 Finonzierung:

Die oktuelle Finonzierung der Schulen in freier Irögerschoft ist defiliör und nichl mehrzeitgemöß. Die oktuelle Teilfinonzierung Oeziefrt sich qusschließlich ouf die"vergleichboren Personolkosten einer öffentlichen Schule". Anteilige Soch- undGeböudekosien wie Energie, lnflotion, oder ondere durch Krise-n verursqchte
Mehrkosten bleiben unberÜcksichtigt. lnsofern bedorf die oktuelle Grundfinonzierung
einer ouskömmlichen Anpossung.

Die Grundfinonzierung der beruflichen Schulen in freier Trögerschofi mussgrundgesetzkonform und gleichberechtigt mit den ollgemeinbildänden Schulen
ousgesfoltei sein und finonzielle Zuschüsse ouch lur Soch-, Roum- und
lnvestitionskosten verwendei werden können.

Außerdem empfiehlt es sich, die in § 101 Abs. 2 s. 2 schulgesetz benonnten
Berufsgruppen, relevqnt fÜr die Berechnung des Zuschusses, nämlich ,,...sonstige
schulische Mitorbeiterinnen und Mitqrbeiter'r zu konkretisieren, indem ousdrücklich
ouch die nicht direkt vom Lond ongestellten, ober von Dritten im Aufirog des Londes
beouftrogten Berufsgruppen der Säziolorbeiterinnen und Soziolorbeifer wie ouch der
lT-Fochkröfte ousdrÜcklich miteinbezogen werden. Dos würde der Absicht des
Gesetzgebers entsprechen, der seinezeit ousdrücklich nur die Reinigungskröffe
ousschließen wollte und diese desholb gesondert benonnt hot. Wir gehenleOocfr
dovon sus, doss dies in einem gesonderten Gesetzgebungsverfohren-im Lqufe des
Johres 2O24 ongegongen wird.

Zu § 108 Berliner londesinslilul:

DemSelbstverstöndnisols,,SeryiceeinrichtungfÜr
folgend, gehen wir dovon ous, doss die uitorbeitenOen der Schulen in freier
Trögerschoft und ihre Schultröger gleichberechfigten kostenfreien Zugong zu denAngeboten und Leistungen des Lqndesinstiiutes erholten.
Domit bei den Angeboten und Leistungen die besonderen Bedürfnisse und Bedorfe
der Schulen in freier Trögerschofi Berückichiigung finden können, regen wir dieGrÜndung einer Expert:innen-Kommission on, uÄter geteiligung der Schulen in freier
Trögerschoft und unter Mitwirkung der Arbeitsgemeinscfrof Freier Schulen Berlin(AGrS).

Gern stehe ich für eventuelle Rückfrogen zur Verfügung.

Mit n Grüßen

,"ffi
Geschöflsführerin
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